
 

MERKMALE UND ZIELE 
 

Die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assis-

tentin/ zum sozialpädagogischen Assistenten an 

der Berufsfachschule für sozialpädagogische 

Assistenz und in der sozialpädagogischen Pra-

xis soll dazu befähigen, in Kindertageseinrich-

tungen bei der Erziehung, Bildung, Pflege und 

Betreuung von Kindern mitzuwirken.  

Sozialpädagogische Assistentinnen/ sozialpä-

dagogische Assistenten können in Kindertages-

einrichtungen und in der Ganztagsbetreuung an 

Grundschulen tätig sein. Sie unterstützen als 

Zweitkraft die Gruppenleitung verantwortungs-

voll und wirken bei der Erziehung, Bildung, 

Pflege und Betreuung von Kindern ab dem 

Säuglingsalter mit. 

Die Ausbildung umfasst im Direkteinstieg zwei 

Jahre und ist modular aufgebaut. Nach dem ers-

ten Jahr wird eine Teilqualifikation „Schulkindbe-

treuerin/ Schulkindbetreuer“ erworben. Nach 

weiteren 11 Monaten endet die Qualifizierung 

mit einer Abschlussprüfung. 

Die theoretische Ausbildung umfasst im ersten 

Jahr 19 Wochenstunden an 3 Unterrichtstagen 

und im zweiten Jahr 13 Wochenstunden an 2 

Unterrichtstagen. Die praktische Ausbildung er-

folgt in einer sozialpädagogischen Einrichtung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KONTAKT 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Öffnungszeiten Sekretariate: 08:00 – 12:00 Uhr    
und nach Vereinbarung 
   

    

   Folgt uns auf Instagram @lop_schule 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Praxisintegrierte  

Ausbildung zur sozial- 

pädagogischen Assistenz 

(2BFSAiD) 

 
Direkteinstieg Kita 

 

HOCKENHEIM 

 Schubertstraße 11 
 68766 Hockenheim 

  06221 15-81600 
  06221 15-81699 

  hockenheim@lop-schule.de 
  www.lop-schule.de 
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http://www.lop-schule.de/


    B e r u f s f a c h s c h u l e  f ü r  s o z i a l p ä d a g o g i s c h e  A s s i s t e n z  

 

AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
 

> Hauptschulabschluss mit einem No-
tendurchschnitt von 3,0 in allen Fä-
chern und im Fach Deutsch mindes-
tens die Note 3,0 
 

> Nachweis einer erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung (Ausbil-
dungsdauer mind. 2 Jahre) 
 
 

> Nachweis von ausreichenden 
Deutschkenntnissen, Niveau B1 ist 
erforderlich 
 

> Ausbildungsvertrag mit einem Trä-
ger einer sozialpädagogischen Ein-
richtung 

 

 

 

STUNDENTAFEL 
 
 

1. Fächer 

 Religionslehre/ Religionspädagogik 

 Deutsch 

 Englisch 

Gemeinschaftskunde 

2. Handlungsfelder 

 Kinder in ihrer Lebenswelt wahrnehmen und 
pädagogische Beziehungen zu ihnen entwi-
ckeln 

 
 Entwicklungs- und Bildungsprozesse beglei-

ten I 

 
 Entwicklungs- und Bildungsprozesse beglei-

ten 2 
 
Gruppen pädagogisch begleiten 

  
Mit Eltern und Bezugspersonen zusammen-
arbeiten 
 
Übergänge mitgestalten 
 
Betreuungsmaßnahmen und Versorgungs-
handlungen ausführen 

  

3. Wahlpflichtbereich 

 Sozialpädagogisches Handeln 
 
 

 

 

ABSCHLUSS 
 

 

Mit der Prüfung soll die Schülerin / der Schüler 

nachweisen, dass sie / er das Ziel der schuli-

schen Ausbildung erreicht hat und die erfor-

derlichen Kompetenzen einer sozialpädago-

gischen Assistentin/ eines sozialpädagogi-

schen Assistenten erworben hat. 

 

 

 
 

SO KANN ES WEITERGEHEN 

 
 

> Tätigkeit als sozialpädagogische As-
sistentin/ sozialpädagogischer Assis-
tent 
 

> Ausbildung zur staatlich anerkann-
ten Erzieherin/ zum staatlich aner-
kannten Erzieher. 
 

 
 
 


